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Arche und Schule
In einer Borlage vom 24. Dez. 1918

unterbreitet der Regierungsrat dem Großen
Rate des KantonS Luzern eine .Ueberein-
kunft zwischen dem Bischof von Basel und
Lugano und der Regierung des Kantons
Luzern betreffend die Beziehungen zwischen
Kirche und Staat". Der II. Titel behandelt
„Bildung des Klerus und Unterricht
der Jugend" (Art. 6—11), dem wir auch
an dieser Stelle Raum geben wollen, ge-
währt er doch einen Einblick in das Ver-
hältnis zwischen Kirche und Schule im
Kanton Luzern. (Der Große Rat wird sich

demnächst mit der Vorlage zu befassen haben,
außerdem kommt sie zur Volksabstimmung,
weil sie eine Verfassungsänderung bedeutet.)

Art. 6.

Die Ausbildung und Erziehung des
Klerus gehört zu den Rechten und Oblie-
genheiten des Bischofs; er stellt den Plan
der theologischen Studien fest, den die
Priesteramtskandidaten einzuhalten haben,
er vergewissert sich auch persönlich und durch
Synodal- und Prosynodal-Examinatoren
vom theologischen Wissen der Kandidaten,
welche sich für die Weihen melden.

In bezug auf die vorbereitenden Studien
wird der Bischof verlangen, daß die künf-
tigen Theologen über einen geordneten und
vollständigen Studiengang in den Gymnasial-
fächern und der Philosophie (z. B. durch
Vorlage eines Reifezeugnisses) sich aus-
weisen. —

Art. 7.

Der Kanton Luzern unterhält, wie bis-
her, eine theologische Lehranstalt (theologische
Fakultät).

Die Professoren werden nach vorgängiger
Verständigung mit dem Bischöfe vom Re-
gierungSrate des Kantons Luzern gewählt
und müssen vom Bischof die kanonische
Mission erlangen. Sieht sich derselbe ge-
nötigt, einem Theologieprofessor die Veà
legenâi zu entziehen, so verpflichtet sich der
Regierungsrat, denselben auch seinerseits
aus dem Lehramte zu entfernen.

Im Einvernehmen mit dem Bischof er-
läßt die Regierung das die Anstalt im ein-
zelnen organisierende, die Kompetenzen des
Rektors und der Professoren bestimmende
Statut. Ueber die Ausführung desselben
wacht eine Aufsichtskommission von drei
geistlichen Mitgliedern, von denen der Bi-
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im Kanton Luzern.
schof zwei, die Regierung ein Mitglied er-
nennt.

Art. 8.

Die Erziehungsbehörden desj Kantons
sorgen dafür, daß an der Kantonsschule, an
den Mittelschulen, am Lehrerseminar und
in den Spezialanstalten für Erziehung und
Fortbildung der Taubstummen, Schwach-
begabten, Blinden usw. römisch-katholischer
Religionsunterricht erteilt wird und die
hiefür benötigte Zahl geistlicher Lehrer An-
stellung finden. Auf diese Religionslehrer
finden betreffend kanonische Mission und
Entfernung dieselben Bestimmungen An-
Wendung, die oben für die Professoren der
Theologie aufgeführt wurden. Sie stehen
auch bezüglich ihrer Person und der von
ihnen gebrauchten Lehrmittel unter der
Aufsicht des Bischofs.

Art. 9.

An den Primär- und Sekundärschulen
sind den Seelsorgegeistlichen für die Ertei-
lung des Religionsunterrichtes geeignete
Lokale in den Schulhäusern und innerhalb
der schulplanmäßigen Zeit die erforderlichen
Stunden — für jede Abteilung der Pri-
marschule wöchentlich wenigstens drei, der
Sekundärschule zwei — zur Verfügung zu
stellen.

Die Lehrer und Lehrerinnen können,
ihre Zustimmung vorausgesetzt, nach bis-
heriger Uebung vom Pfarrer zur Mithilfe
bei Erteilung des Religionsunterrichtes bei-

gezogen werden, ohne daß sie hiefür eine
besondereEntschädigungbeanspruchen dürfen.

Zu Konferenzen der Lehrerschaft, welche
allgemeine Erziehungsfragen behandeln,
sollen auch die den Religionsunterricht er-
teilenden Geistlichen eingeladen werden.

Art. 10.

Die Erziehungsbehörden werden darüber
wachen, daß sowohl von den Lehrmitteln,
wie auch vom mündlichen Unterricht alles
ferngehalten wird, was Glauben und Sitten
der Schüler gefährden könnte.

Art. 11.

Die kirchlichen Behörden, Korporationen
und Anstalten sind wie Private berechtigt,
auf allen Stufen des Unterrichtes Privat-
schulen zu gründen und zu unterhalten.
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